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Amtsblatt
des Bayerischen Staatsministeriums 

für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Nummer 11 München, den 14. September 2015 Jahrgang 2015

Hinweis auf den Betreiberwechsel bei der Datenbank  
BAYERN-RECHT zum 1. Januar 2016

Nach erfolgter europaweiter Ausschreibung wird der Münchner Verlag C .H . Beck oHG den Betrieb der 
 Datenbank BAYERN-RECHT ab dem 1 . Januar 2016 vom bisherigen Dienstleister (juris GmbH) überneh-
men und fortführen .

Dies bedeutet: Ab dem 1 . Januar 2016 wird der Zugang zur juris-Datenbank ab- und der Zugang zur Beck-
Datenbank freigeschaltet .

Wichtig für die Nutzung: Die Datenbankinhalte bleiben im Wesentlichen gleich . Neben dem kompletten 
 bayerischen Landesrecht in aktueller und historischer Fassung zurück bis ins Jahr 2007 stehen weiterhin 
das vollständige relevante Bundes- und EU-Recht und wichtige Teile des Rechts der anderen Länder der 
Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung . Auch die Rechtsprechungsdatenbank des Beck-Verlags mit 
rund einer Million redaktionell aufbereiteter Entscheidungen aller Gerichtsbarkeiten und Instanzen ist 
nunmehr recherchierbar .

Vor allem die anwenderfreundlichen Datenbank- und Recherchestrukturen des Beck-Verlags sollten zu einem 
reibungslosen Übergang beitragen können . 
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2230 .7-K

Richtlinie für die Förderung von Projekten zur  
Aktivierung des Bildungs- und 

 Ausbildungspotentials aus Mitteln des 
 Europäischen Sozialfonds (ESF) im 

 Förderzeitraum 2014 bis 2020

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

vom 28. Juli 2015 Az.: X.8-BL0122.182/38/36

Der Freistaat Bayern gewährt nach Maßgabe dieser Richt-
linie, der allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen 
und der einschlägigen europarechtlichen Vorgaben in der 
jeweils gültigen Fassung, insbesondere

–  des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV), insbesondere dessen Art . 162 und 174, 
und der aufgrund des AEUV erlassenen Rechtsakte, ins-
besondere der jeweils aktuell gültigen Verordnungen 
und Leitlinien zur Strukturfondsförderung,

 –  der Verordnung (EU) Nr . 1303/2013 des Rates vom 
17. Dezember 2013 mit allgemeinen Bestimmungen 
über den Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohä-
sionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr . 1083/2006,

 –  der Verordnung (EU) Nr . 1304/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17 . Dezember 2013 
über den Europäischen Sozialfonds und zur Aufhe-
bung der Verordnung (EU) Nr . 1081/2006,

 –  der Verordnung (EU) Nr . 1301/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17 . Dezember 2013 
über den Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1080/2006,

  –  der Delegierten Verordnung (EU) Nr . 480/2014 der 
Kommission vom 3 . März 2014 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) Nr . 1303/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates mit gemeinsamen Bestim-
mungen über den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den 
Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und 
den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie 
mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung, den Euro-
päischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den 
Europäischen Meeres- und Fischereifonds,

 –  der Verordnung (EG) Nr . 1407/2013 der Kommis sion 
vom 18 . Dezember 2013 über die Anwendung der 
Art. 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union auf „de-minimis“-Beihilfen,

–  des Operationellen Programms ESF Bayern 2014-2020 
(CCI: 2014DE05SFOP004),

–  der Bayerischen Haushaltsordnung (BayHO), insbeson-
dere Art . 23 und 44, und der Verwaltungsvorschriften 
hierzu,

2230 .1 .1 .3-K

Aufhebung der gemeinsamen Bekanntmachung 
über die Eingliederung von Zuwanderern aus 

Mitteldeutschland sowie von Spätaussiedlern und 
Asylberechtigten aus den  
osteuropäischen Staaten;  

hier: Zuständigkeit der Regierung von  
Niederbayern für die Anerkennung bzw.  

Gleichstellung von Zeugnissen und  
Befähigungsnachweisen

Gemeinsame Bekanntmachung der  
Bayerischen Staatsministerien  

für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst  
und  

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

vom 22. Mai 2015 Az.: VI.8-BS9520-7b.20 600   
A4-7101-1/68

I .

Die Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen 
Staatsministerien für Unterricht und Kultus und für 
 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten über die Einglie-
derung von Zuwanderern aus Mitteldeutschland sowie 
von Spätaussiedlern und Asylberechtigten aus den ost-
europäischen Staaten vom 26 . September 1980 (KMBl I 
S. 597, StAnz Nr. 40), geändert durch Bekanntmachung 
vom 18. Mai 1988 (KWMBl. I 1988 S. 266, StAnz Nr. 24) 
wird aufgehoben .

II .

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1 . Januar 
2014 in Kraft .

Bayerisches Staatsministerium  
für Bildung und Kultus,  
Wissenschaft und Kunst

Dr . Peter Mü l le r  
Ministerialdirektor

Bayerisches Staatsministerium  
für Ernährung, Landwirtschaft  
und Forsten

Hubert B i t t l mayer  
Ministerialdirektor

II. Bekanntmachungen des Bayerischen Staatsministeriums 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
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–  der vom Begleitausschuss am 3 . Dezember 2014 
 beschlossenen allgemeinen Projektauswahlkriterien,

Zuwendungen für die Förderung der Maßnahmen zur 
 Aktivierung des Bildungs- und Ausbildungspotentials, die 
sich als Aktionen 11, 12 und 14 in die Prioritätsachse C 
(Investitionen in Bildung, Fähigkeiten und lebenslanges 
Lernen) des Operationellen Programms ESF Bayern 2014-
2020 einordnen .

Die Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel .

I. Allgemeine Beschreibung des Zuwendungsbereichs

1. Zweck der Zuwendung

Zuwendungen nach dieser Richtlinie werden 
zur Förderung der Maßnahmen zur Aktivierung 
des Bildungs- und Ausbildungspotentials junger 
Menschen gewährt, die in Prioritätsachse C des 
 ESF-Programms Investitionen in Wachstum und 
Beschäf tigung Bayern 2014 bis 2020 vorgesehen 
sind .

Alle geförderten Maßnahmen dienen dem Zweck, 
das Bildungs- und Ausbildungspotential benach-
teiligter Kinder und Jugendlicher zu erschlie-
ßen, die ohne besondere Unterstützung mit hoher 
Wahrscheinlichkeit keinen oder einen unter ihren 
Möglichkeiten liegenden Schulabschluss errei-
chen würden. Die bestmögliche Qualifikation auch 
 benachteiligter Bildungsteilnehmer entspricht dem 
staatlichen Bildungsauftrag und ist – vor allem mit 
Blick auf den demografisch bedingt zunehmenden 
Fachkräftemangel in Bayern – ein dringendes Erfor-
dernis des Arbeitsmarkts .

2. Gegenstand der Förderung

Gefördert wird nach Maßgabe dieser Richtlinien die 
bedarfsgerechte Einrichtung folgender Angebote:

– Praxisklassen an Mittelschulen [Aktion 11]: 

  Schülerinnen und Schülern der Mittelschule mit 
großen Lern- und Leistungsrückständen sollen 
durch eine passgenaue Förderung in Praxisklas-
sen nach Art . 7a Abs . 1 Satz 2 BayEUG und den 
einschlägigen Bestimmungen der Mittelschulord-
nung die Voraussetzungen für den Erwerb eines 
Schulabschlusses erlangen und einen schulischen 
oder beruflichen Anschluss erreichen, um den 
Anforderungen des Ausbildungs- und Arbeits-
markts gerecht zu werden;

–  Klassen des Berufsintegrationsjahrs (BIJ) an 
Berufsschulen (auch Berufsschulen zur sonder-
pädagogischen Förderung) [Aktion 12]: 

  Jugendliche und junge Erwachsene ohne Ausbil-
dungsplatz, die die Berufsschule besuchen, sollen 
insbesondere durch den Ausgleich sprachlicher 
Defizite ihre Chancen auf dem Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt verbessern . Zielgruppe sind ins-
besondere berufsschulpflichtige Jugendliche mit 
Migrationshintergrund (z . B . junge Asylsuchende 
und Flüchtlinge, EU-Migranten) .

  Im Rahmen eines Berufsintegrationsjahrs (BIJ) 
sollen sie eine gezielte Berufsvorbereitung (in ko-
operativer Form) mit verstärkter Sprachförderung 
und sozialpädagogischer Betreuung erfahren, um 
vorhandene Sprachdefizite auszugleichen und die 
erforderliche Ausbildungsreife zu erlangen;

–  gebundene Ganztagsangebote für Übergangs-
klassen an Grund- und Mittelschulen [Aktion 14]: 

   Für Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher 
Muttersprache, die im vollzeitschulpflichtigen 
 Alter als Quereinsteiger in das bayerische Bil-
dungssystem eintreten, können Übergangsklas-
sen an Grund- und Mittelschulen eingerichtet 
werden . Für einen Teil dieser Klassen soll ein 
gebundenes Ganztagsangebot gefördert werden, 
das die bestehende Förderung durch die Über-
gangsklasse ergänzt und durch eine den speziel-
len Anforderungen der Zielgruppe entsprechende 
Förderung insbesondere die durch den Migrati-
onshintergrund bedingten Nachteile ausgleicht . 
So wird ein begabungsgerechter Einstieg der 
Kinder in das bayerische Bildungssystem ermög-
licht, der Wechsel an die deutschsprachigen Re-
gelklassen beschleunigt und die Entfaltung des 
Bildungs- und Ausbildungspotentials frühzeitig 
unterstützt . 

   Gegenstand der Förderung sind die über das 
Halbtagsangebot hinausgehenden Elemente des 
gebundenen Ganztagsangebots, insbesondere die 
damit verbundenen zusätzlichen Unterrichts- und 
Betreuungsangebote .

 Der Maßnahmezeitraum reicht jeweils vom 1 . Sep-
tember des Jahres, in dem die Maßnahme beginnt, 
bis zum 31 . August des Folgejahres . 

 Der Bewilligungszeitraum reicht jeweils vom 1 . Sep-
tember des Jahres, in dem die Maßnahme beginnt, 
bis zum 31 . Oktober des Folgejahres .

3. Zuwendungsempfänger
Zuwendungsempfänger können die Schulauf-
wandsträger öffentlicher oder staatlich anerkannter 
 Schulen des jeweiligen Schultyps sein .

4. Zuwendungsvoraussetzungen
Die nach diesen Richtlinien geförderten Projekte 
müssen die von der Verwaltungsbehörde festge-
setzten allgemeinen Zuwendungsvoraussetzungen 
sowie die in den Anlagen 1 bis 3 definierten beson-
deren Zuwendungsvoraussetzungen erfüllen .

Es gelten dabei
– für Praxisklassen an Mittelschulen Anlage 1;
– für BIJ-Klassen Anlage 2;
–  für die Einrichtung eines gebundenen Ganz-

tagsangebots für Übergangsklassen Anlage 3 .

5. Art und Höhe der Förderung

5 .1 Art der Förderung
Zuwendungen nach dieser Förderrichtlinie werden 
als Fehlbedarfsfinanzierung zur Projektförderung 
aus Mitteln des ESF gewährt .

5 .2 Zuwendungsfähige Kosten
Zuwendungsfähig sind ausschließlich die nachfol-
gend aufgeführten Ausgaben:

5 .2 .1 Vergütungen für direkt dem Projekt zurechenbares 
Eigenpersonal 
(Kostenposition 1 .1)

Verwaltungspersonal des Trägers

Für die mit dem Projekt verbundenen Kosten (Ver-
waltungspersonalaufwand der Projektträger) können 
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5 .2 .4 Anteilige Nebenkosten 

(Kostenposition 4 .9)

Bei Kostenposition 4 .9 ist die nach der einschlägi-
gen Anlage berechnete Schulaufwandspauschale 
anzusetzen .

Der Betrag ist zu einem Drittel dem ersten und zu 
zwei Drittel dem zweiten Kalenderjahr des Bewilli-
gungszeitraums zuzuordnen .

5 .3 Eigenmittel

Vom Projektträger sind im Finanzierungsplan als 
Eigenmittel mindestens anzusetzen:

–  ggf . die bei Kostenposition 1 .1 angesetzte Pau-
schale für Lehrkräfte;

–  ggf . der bei Kostenposition 4 .9 (Nr . 5 .2 .4) ange-
setzte Betrag, soweit er nicht auf Gastschüler ent-
fällt oder Gleichgestellte, für die Gastschulbeiträ-
ge (Kostenersatz) gezahlt werden .

5 .4 Öffentliche Mittel

Vom Projektträger sind im Finanzierungsplan unter 
„Öffentliche Mittel“ anzugeben:

–  der Wert der von öffentlichen Stellen eingebrach-
ten Leistungen (z . B . der Betrag der bei Kosten-
position 1 .2 angesetzten Kosten des schulischen 
Lehrpersonals), ggf. nach Abzug von Mitfinanzie-
rungsanteilen

–  der bei Kostenposition 4 .9 angesetzte Betrag, 
 soweit er auf Gastschüler entfällt oder auf Gleich-
gestellte, für die Gastschulbeiträge (Kostenersatz) 
gezahlt werden .

5 .5 Höhe der Förderung

Die Förderung aus Mitteln des ESF-Programms 
erfolgt bis zu dem in der einschlägigen Anlage 
 genannten Höchstbetrag in Höhe des Fehlbedarfs, 
der insoweit verbleibt, als der Zuwendungsempfän-
ger die zuwendungsfähigen Kosten (Nr . 5 .2) nicht 
durch eigene oder fremde Mittel zu decken vermag .

6. Mehrfachförderung

Eine Förderung ist ausgeschlossen für Projekte, die 
von anderer Stelle Zuwendungen aus dem Europä-
ischen Sozialfonds oder aus anderen EU-Program-
men erhalten .

II. Verfahren

7. Antragsverfahren

7 .1 Form und Frist 

Der Antrag ist unter Verwendung der hierfür vor-
gesehenen Formblätter ausgefüllt und unterzeich-
net im Original sowie elektronisch über das EDV-
System „ESF Bavaria“ bis jeweils 31 . Oktober bei 
der Regierung von Niederbayern, SG 13 (ESF-Voll-
zugsstelle), Regierungsplatz 540, 84028 Landshut, 
einzureichen . 

Die erforderlichen Anlagen sind in Papierform bei-
zufügen .

7 .2 Der Zuwendungsempfänger wird mit dem „Merk-
blatt zur Beantragung von ESF-Projekten im FZ 2014 
bis 2020“ und erforderlichenfalls weiteren Förder-

als Standardeinheitskosten je Klasse und Schuljahr 
pauschal 2.000 € angesetzt werden .

Von dem Betrag sind 667 € dem ersten und 1.333 € 
dem zweiten Kalenderjahr des Bewilligungszeit-
raums zuzuordnen .

Lehrkräfte 

Werden die zur Umsetzung des Projekts erforder-
lichen Lehrkräfte vom Projektträger selbst gestellt, 
so ist die in der einschlägigen Anlage genannte 
Kostenpauschale für Lehrpersonal bei Kostenposi-
tion 1.1 anzusetzen; derselbe Betrag ist als Finanzie-
rungsbeitrag aus Eigenmitteln anzusetzen .

Der Betrag ist zu einem Drittel dem ersten und zu 
zwei Drittel dem zweiten Kalenderjahr des Bewilli-
gungszeitraums zuzuordnen . 

Bildungs- und Betreuungspersonal  
(ohne Lehrkräfte)

Andere für die Projektumsetzung erforderliche 
 direkte Personalkosten für das Bildungs- und 
 Betreuungspersonal, insbesondere für die sozialpäd-
agogische Betreuung der Schülerinnen und Schüler 
durch Eigenpersonal des Trägers, können in Höhe 
der tatsächlich entstandenen, auf das Projekt entfal-
lenden Kosten angesetzt werden .

5 .2 .2 Reine Vergütungen für Fremdpersonal 

(Kostenposition 1 .2)

Lehrkräfte 

Werden die zur Umsetzung des Projekts erforderli-
chen Lehrkräfte von einem Dritten (z . B . Freistaat 
Bayern) für das Projekt zur Verfügung gestellt, so ist 
die in der einschlägigen Anlage genannte Kosten-
pauschale für Lehrpersonal bei Kostenposition 1 .2 
anzusetzen; derselbe Betrag ist als Finanzierungs-
beitrag aus öffentlichen Mitteln anzusetzen .

Der Betrag ist zu einem Drittel dem ersten und zu 
zwei Drittel dem zweiten Kalenderjahr des Bewilli-
gungszeitraums zuzuordnen .

5 .2 .3 Sonstige direkte Ausgaben 

(Kostenposition 3 .8)

Reise- und Dienstreisekosten des direkten Projektper-
sonals (Eigen- und Fremdpersonal)

Projektbezogene Reisekosten des Projektpersonals 
können entsprechend dem Bayerischen Reisekos-
tengesetz in der jeweils gültigen Fassung angesetzt 
werden .

Externe Schulungskosten der Teilnehmer

Bedient sich der Zuwendungsempfänger bei der 
Durchführung des Projekts oder einzelner Projekt-
bestandteile, insbesondere für die sozialpädagogi-
sche Betreuung der Schülerinnen und Schüler, eines 
Dritten („Kooperationspartner“), so sind die hierfür 
getätigten Aufwendungen in Höhe der tatsächlich 
entstanden Kosten zuwendungsfähig, soweit nicht 
in den Anlagen für bestimmte Leistungen Standard-
einheitskosten vorgesehen sind .

Der Betrag ist zu einem Drittel dem ersten und zu 
zwei Drittel dem zweiten Kalenderjahr des Bewilli-
gungszeitraums zuzuordnen .
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–  Bei der Auswahl der Projekte ist der Beitrag der 
Vorhaben zur sozialen Innovation, transnationa-
len Zusammenarbeit sowie zu den thematischen 
Zielen 1 bis 7 des Operationellen Programms 
 Bayern 2014-2020 einzubeziehen .

Maßgeblich ist dabei die vom Bayerischen Staats-
ministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst jeweils i . d . R . bis zum 15 . August über-
sandte Aufstellung . Ein Anspruch auf Förderung 
ist mit der schulaufsichtlichen Entscheidung nicht 
verbunden .

Die Regierung von Niederbayern stellt im Bewil-
ligungsverfahren sicher, dass der im Programm 
festgelegte Interventionssatz des ESF von 50 % auf 
Ebene der Prioritätsachse C eingehalten wird .

9. Auszahlungsverfahren

Für die Auszahlungen ist die Regierung von Nieder-
bayern (Sg . Z 3) zuständig .

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt 
ist, erfolgt die Auszahlung der Fördermittel gemäß 
Art . 131 Abs . 2 VO (EG) 1303/2013 nach dem Erstat-
tungsprinzip . Dies bedeutet, dass nur die tatsächlich 
getätigten Ausgaben erstattet werden können, wel-
che durch quittierte Rechnungen oder gleichwertige 
Buchungsbelege nachgewiesen sind, soweit nicht 
gem . Nr . 5 .2 ein pauschaler Ansatz vorgesehen ist .

Die Auszahlungen werden nach Prüfung des Ver-
wendungsnachweises vorgenommen .

10. Verwendungsnachweise

Verwendungsnachweise sind bis zum 15 . Dezember 
des Jahres vorzulegen, in dem der Bewilligungszeit-
raum endet .

11. Sonstiges

Die generelle Freigabe des vorzeitigen Maßnahme-
beginns gem . VV Nr . 1 .3 zu Art . 44 BayHO bzw . Nr . 
1 .3 der VVK zu Art . 44 BayHO ist erfolgt .

III. Geltungszeitraum

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1 . August 2015 in 
Kraft . Sie tritt mit Ablauf des 31 . Dezember 2022 außer 
Kraft .

Herbert P ü l s  
Ministerialdirektor

hinweisen über die Fördervoraussetzungen und das 
Förderverfahren informiert .

8. Bewilligungsverfahren

Über die Bewilligung entscheidet die Regierung von 
Niederbayern (SG 13) nach Maßgabe der im Opera-
tionellen Programm ESF Bayern 2014 bis 2020 unter 
Punkt 2 .A .1 .3 niedergelegten allgemeinen Grund-
sätze für die Auswahl der Vorhaben unter Verwen-
dung der von der Verwaltungsbehörde zur Verfü-
gung gestellten Formblätter und Musterbescheide, 
aus denen sich die Nebenbestimmungen ergeben, 
die über die Allgemeinen Nebenbestimmungen für 
Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) bzw . 
die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwen-
dungen zur Projektförderung an kommunale Kör-
perschaften (ANBest-K) hinaus festzusetzen sind .

Die folgenden im Operationellen Programm ESF 
Bayern 2014 bis 2020 unter Punkt 2 .A .1 .3 nieder-
gelegten Leitgrundsätze für die Auswahl von Vor-
haben gelten für schulaufsichtlich genehmigte Vor-
haben der bei Nr . 2 genannten Art als erfüllt:

–  Es werden nur Projekte gefördert, die einen Bei-
trag zu den im Operationellen Programm ESF 
Bayern 2014 bis 2020 enthaltenen Investitions-
prioritäten leisten .

–  Es muss ein arbeitsmarktpolitisches, sozialpoli-
tisches oder regionalpolitisches Erfordernis vor-
liegen, welches im Rahmen des Vorhabens adres-
siert wird .

–  Bei der Auswahl der Projekte ist stets darauf zu 
achten, dass die jeweilige Aktion nicht vorran-
gig in den Anwendungsbereich eines anderen 
Strukturfonds (EFRE, ELER . EFF) bzw . in die 
Programme im Ziel „Europäische territoriale Zu-
sammenarbeit“ oder in das Bildungsprogramm 
„Erasmus +“ fällt . Eine inhaltliche Abgrenzung 
zum ESF-Programm des Bundes ist ebenfalls zu 
gewährleisten .

–  Die Förderung wird auf Projekte beschränkt, de-
ren Durchführungsort innerhalb Bayerns liegt 
und deren Teilnehmerinnen/Teilnehmer grund-
sätzlich ihren Wohnsitz oder Arbeitsort in Bayern 
haben . Vorhaben in Regionen mit einem erhöhten 
Förderbedarf (strukturschwächere Regionen) wer-
den vorrangig ausgewählt .
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Anlage 1 
zur Richtlinie für die Förderung von Projekten zur Aktivierung des Bildungs- und Ausbildungspotentials aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2014 bis 2020  
(KMBek vom 28. Juli 2015 (KWMBl S. 158))

Praxisklassen an Mittelschulen 
Gegenstand der Förderung (vgl. Nr. 2 der Förderrichtlinie) 

Gefördert wird die Einrichtung von Praxisklassen an Mittelschulen gemäß Nr. 2 der o. g. Förderrichtlinie. 

Zuwendungsvoraussetzungen 
(zu Nr. 4 der Förderrichtlinie): 

1. Im Projektzeitraum muss an der Schule eine nach den schulrechtlichen Bestimmungen gebildete Praxis-
klasse bestehen.

2. Es muss ein arbeitsmarktpolitisches, sozialpolitisches oder regionales Erfordernis vorliegen. Das Vorlie-
gen dieses Erfordernisses ist durch eine Stellungnahme des örtlich zuständigen staatlichen Schulamts zu
belegen. Bei staatlichen Schulen ist diese Voraussetzung mit der Beteiligung des Staatlichen Schulamts
an der Einrichtung der Klassen als erfüllt anzusehen.

3. In eine Praxisklasse werden nach Entscheidung durch das jeweils örtlich zuständige Staatliche Schulamt
unter Berücksichtigung der pädagogischen Beurteilung durch die Schule Schülerinnen und Schüler auf-
genommen, die
– im letzten oder vorletzten Schulbesuchsjahr stehen (Vollzeitschulpflicht oder freiwilliger Besuch

der Mittelschule im unmittelbaren Anschluss an die Vollzeitschulpflicht) und
– große Lern- und Leistungsrückstände aufweisen.

4. Die Praxisklasse muss folgende Elemente enthalten:
– Unterricht durch eine Lehrkraft gemäß Stundentafel für die Praxisklassen (Schulordnung für die

Mittelschulen in Bayern - MSO, Anlage 4)
– Praxistage gemäß Stundentafel für die Praxisklassen
– Sozialpädagogische Betreuung durch eine geeignete Kraft
– Berufsberatung auf der Grundlage der §§ 30 und 33 SGB III.

5. Zur Bildung einer Praxisklasse sind mindestens 13 Schülerinnen und Schüler erforderlich. Eine Unter-
schreitung der Schülermindestzahl am maßgeblichen Stichtag (1. Oktober) ist nicht förderschädlich,
wenn das örtlich zuständige Staatliche Schulamt eine Unterschreitung zulässt.

Kostenpauschalen  
(zu Nr. 5.2 der Förderrichtlinie): 

Lehrkräfte 
Für das erforderliche Lehrpersonal sind pauschal Kosten in Höhe von 50.000 € anzusetzen.  
Die Kosten sind mit 16.667 € dem ersten und 33.333 € dem zweiten Kalenderjahr des Bewilligungszeitraums 
zuzuordnen.  

Schulaufwand 
Für den erforderlichen Schulaufwand ist pauschal die nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz 
(SchFG) ermittelte Gastschulbeitragspauschale anzusetzen. Dabei ist auf den Stichtag für die Feststellung der 
Teilnehmerzahl abzustellen. 

Art und Höhe der Förderung  
(zu Nr. 5.5 der Förderrichtlinie): 

Es werden bis zu 31.000 € als Fehlbedarfsfinanzierung gewährt. 

Stichtage 

Stichtag für die Feststellung der Teilnehmerzahl ist der 1. Oktober des Jahres, in dem der Bewilligungszeit-
raum beginnt. 

Stichtag für die Erhebung des Ergebnisindikators (Schüler, die nach ihrer Teilnahme eine vollqualifizierende 
Ausbildung aufnehmen) ist der 15. Oktober des Jahres, in dem der Bewilligungszeitraum endet. 
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Anlage 2 
zur Richtlinie für die Förderung von Projekten zur Aktivierung des Bildungs- und Ausbildungspotentials aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2014 bis 2020  
(KMBek vom 28. Juli 2015 (KWMBl S. 158))

Berufsintegrationsjahr (BIJ) an Berufsschulen 
Gegenstand der Förderung 

Gefördert wird die Einrichtung von BIJ-Klassen als kooperatives Angebot an Berufsschulen und Berufsschulen 
zur sonderpädagogischen Förderung gemäß Nr. 2 der o. g. Förderrichtlinie. 

Zuwendungsvoraussetzungen 
(zu Nr. 4 der Förderrichtlinie): 

1. Im Projektzeitraum muss an der Schule eine nach den schulrechtlichen Bestimmungen gebildete BIJ-
Klasse bestehen.

2. Es muss ein arbeitsmarktpolitisches, sozialpolitisches oder regionales Erfordernis vorliegen. Das Vorlie-
gen dieses Erfordernisses ist durch eine Stellungnahme der örtlich als Schulaufsicht zuständigen Regie-
rung zu belegen. Bei staatlichen Schulen ist diese Voraussetzung mit der Beteiligung der Regierung an
der Einrichtung der Klassen als erfüllt anzusehen.

3. An einem BIJ können Jugendliche und junge Erwachsene in Bayern ohne Ausbildungsplatz mit erhöhtem
Sprachförderbedarf teilnehmen.

4. Zur Bildung einer Klasse sind mindestens 16 Schülerinnen und Schüler erforderlich. Eine Unterschrei-
tung der Schülermindestzahl am maßgeblichen Stichtag (20. Oktober) ist nicht förderschädlich, wenn die
als Schulaufsichtsbehörde zuständige Regierung eine Unterschreitung zulässt.

5. Das kooperative Angebot wird durch die Berufsschule in Kooperation mit Personal, das der Träger stellt
(z. B. Eigenpersonal des Trägers oder Kooperationspartner wie freie Träger, überbetriebliche Einrichtun-
gen oder Betriebe) in enger und regelmäßiger Abstimmung erbracht.

Die Berufsschule bringt 22 Lehrerstunden ein, die teilweise auch für Gruppenteilungen verwendet wer-
den können.

Der Kooperationspartner bringt mindestens 19 Unterrichtsstunden ein, in denen zielgruppenbezogen
Sprachförderung und Berufsvorbereitung (insbesondere durch betriebliche Praktika) angeboten werden.

Der Umfang und die Inhalte des Angebotes (v. a. Sprachförderung, allgemeinbildender und fachlicher
Unterricht sowie Praktika) werden in Abhängigkeit von den Voraussetzungen der Schülerinnen und
Schüler festgelegt. Eine flexible zeitliche Organisation der Angebote (z. B. Blockung von Praktika) ist
möglich.

Teilnehmer ohne Mittelschulabschluss wird die Möglichkeit gegeben, diesen nachzuholen.

Die Förderung der Sprachkompetenz ist ein wichtiges Element des Angebots, das über ein Konzept der
integrierten Sprachförderung verfolgt wird (z. B. Berufssprache Deutsch).
Dieser Aufgabe nehmen sich beide Partner in enger Abstimmung gemeinsam an.

6. Ein sozialpädagogisches Betreuungskonzept ist im Rahmen des BIJ vorzusehen.
I. d. R. wird die sozialpädagogische Betreuung durch eine geeignete Kraft des Kooperationspartners ge-
leistet.
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Kostenpauschalen  
(zu Nr. 5.2 der Förderrichtlinie): 
 

Lehrkräfte 
Für das erforderliche Lehrpersonal sind pauschal Kosten in Höhe von 22.000 € anzusetzen.  
Die Kosten sind mit 7.333 € dem ersten und mit 14.667 € dem zweiten Kalenderjahr des Bewilligungszeit-
raums zuzuordnen.  
 
Schulaufwand 
Für den erforderlichen Schulaufwand sind pauschal Kosten von 450 € je teilnehmenden Schüler anzusetzen. 
 
Art und Höhe der Förderung  
(zu Nr. 5.5 der Förderrichtlinie): 
 
Es werden bis zu 37.500 € als Fehlbedarfsfinanzierung gewährt. 
 
Stichtage 
 
Stichtag für die Feststellung der Teilnehmerzahl ist der 20. Oktober des Jahres, in dem der Bewilligungszeit-
raum beginnt. 
 
Stichtag für die Erhebung des Ergebnisindikators (Schüler, die nach ihrer Teilnahme eine vollqualifizierende 
Ausbildung aufnehmen) ist der 15. Oktober des Jahres, in dem der Bewilligungszeitraum endet. 
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Anlage 3 
zur Richtlinie für die Förderung von Projekten zur Aktivierung des Bildungs- und Ausbildungspotentials aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2014 bis 2020  
(KMBek vom 28. Juli 2015 (KWMBl S. 158))

Gebundenes Ganztagsangebot für 
Übergangsklassen 

Gegenstand der Förderung 

Gefördert wird die Einrichtung gebundener Ganztagsangebote für Übergangsklassen an Grund- und Mittel-
schulen gemäß Nr. 2 der o. g. Förderrichtlinie.  

Zuwendungsvoraussetzungen 
(zu Nr. 4 der Förderrichtlinie): 

1. Das gebundene Ganztagsangebot muss vom Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus,
Wissenschaft und Kunst genehmigt sein. Für das Genehmigungsverfahren und die Genehmigungsvoraus-
setzungen gelten die Bestimmungen der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums „Gebun-
dene Ganztagsangebote an Schulen“ (KMBek vom 8. Juli 2013 (KWMBl S. 238)) in der jeweils gelten-
den Fassung oder der sie ersetzenden Bekanntmachung entsprechend, wobei die Genehmigungsvoraus-
setzungen durch die nachfolgenden Zuwendungsvoraussetzungen ergänzt und modifiziert werden.

2. Am Ganztagsangebot für Übergangsklassen können Schülerinnen und Schüler entsprechend der Ziel-
gruppe mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Bayern teilnehmen.

3. Zur Bildung einer Klasse sind mindestens 13 Schülerinnen und Schüler erforderlich. Eine Unterschrei-
tung der Schülermindestzahl am maßgeblichen Stichtag (1. Oktober des jeweiligen Schuljahres) ist nicht
förderschädlich, wenn das zuständige Staatliche Schulamt eine Unterschreitung zulässt.

4. Das Ganztagsangebot umfasst über das für Übergangsklassen in Halbtagsform vorgesehene Angebot
hinaus ein Bildungsangebot im Umfang von mindestens zwölf Lehrerwochenstunden, das durch
Lehrkräfte erbracht wird.

5. Eine sozialpädagogische Betreuung im Rahmen des Ganztagsangebots für Übergangsklassen ist zu
gewährleisten. Für die sozialpädagogische Betreuung ist ein Mindestumfang von 15 Unterrichtseinheiten
pro Woche zu gewährleisten.
Für die o. g. sozialpädagogische Betreuung kann der Schulaufwandsträger eigenes Personal oder entspre-
chend geeignetes Personal eines Dritten („Kooperationspartner“) einsetzen.
Die Abdeckung des erweiterten Personalaufwands für außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebo-
te im Rahmen des gebundenen Ganztagsangebotes kann durch zusätzliche externe Kräfte eines Dritten
(„Kooperationspartner“) oder einer Kommune erfolgen.

Kostenpauschalen  
(zu Nr. 5.2 der Förderrichtlinie): 

Lehrkräfte 
Für das erforderliche Lehrpersonal sind pauschal Kosten in Höhe von 22.600 € anzusetzen. 
Die Kosten sind mit 7.533 € dem ersten und mit 15.067 € dem zweiten Kalenderjahr des Bewilligungszeit-
raums zuzuordnen. 

Schulaufwand 
Für den erforderlichen Schulaufwand können keine Kosten angesetzt werden. 

Art und Höhe der Förderung  
(zu Nr. 5.5 der Förderrichtlinie): 

Es werden bis zu 26.500 € als Fehlbedarfsfinanzierung gewährt. 
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Stichtage 
 
Stichtag für die Feststellung der Teilnehmerzahl ist der 1. Oktober des Jahres, in dem der Bewilligungszeit-
raum beginnt. 
 
Stichtag für die Erhebung des Ergebnisindikators (Schüler, die nach einem vollständig durchlaufenen Schuljahr 
das Bildungsziel (Übergang in ein reguläres deutschsprachiges Unterrichtsangebot bzw. Erreichen eines Schul-
abschlusses) erreichen ist der 15. Oktober des Jahres, in dem der Bewilligungszeitraum endet. 
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2230 .1 .3-K

Änderung der Bekanntmachung  
„Schulversuch ,Mittlere-Reife-Kurse in den  
Jahrgangsstufen 5 und 6‘ der Mittelschule“

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

vom 4. August 2015 Az.: III.4-5S7641-4b.50 753

Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus vom 4 . Juli 2013 (KWMBl . S . 234) 
wird wie folgt geändert:

1 . In Nr . 2 werden die Worte „für die Dauer von zwei 
Schuljahren“ gestrichen .

2 . In Nr . 6 werden die Worte „2015/2016“ durch die Worte 
„2017/2018“ ersetzt .

3 . In Nr . 7 werden die Worte „bis spätestens 30 . Septem-
ber 2014“ durch die Worte „schuljährlich bis spätestens 
30. September“ ersetzt.

4 . In Nr . 8 wird die Zahl „2016“ durch die Zahl „2018“ 
ersetzt .

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1 . August 
2015 in Kraft .

Herbert P ü l s  
Ministerialdirektor
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